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Fußnoten
 

*) Verkündet als Artikel 2 des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31.
August 1991 (GBl. S. 745), Textnachweis ab 1. April 2005
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 (1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam Fern-
sehprogramme nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Rundfunkstaatsvertrages.

 (2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam das
Fernsehvollprogramm ›Das Erste‹.

 (3) Das Recht jeder Rundfunkanstalt, daneben Fernsehprogramme auch zusammen mit einzelnen ande-
ren Rundfunkanstalten zu gestalten und auszustrahlen, bleibt unberührt.

§ 2
Vereinbarung

 Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten vereinbaren die tägliche Dauer des
gemeinsamen Programms sowie Art und Umfang ihrer Beteiligung.

§ 3
Abstimmung mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen

 Vor Veränderungen des Programmschemas im Ersten Fernsehprogramm sollen die für das erste Fern-
sehprogramm in der ARD Verantwortlichen auf ein Einvernehmen mit dem Intendanten des Zweiten
Deutschen Fernsehens hinwirken; dabei ist auf die Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu neh-
men.

§ 4
(aufgehoben)

 (aufgehoben)

§ 5
Programmdirektor

 Für die Gestaltung des gemeinsamen Programms berufen die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten einen Programmdirektor auf die Dauer von mindestens zwei Jahren. Der Be-
schluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten.

§ 6
Aufgaben des Programmdirektors

 Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in regelmäßigen Konferenzen mit den Intendanten der
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder ihren Beauftragten. Soweit eine Ei-
nigung nicht zu Stande kommt, kann der Programmdirektor den Landesrundfunkanstalten im Rahmen
der Vereinbarung nach § 2 Auflagen machen. Kommt eine Landesrundfunkanstalt den Auflagen nicht
nach, so hat sie die Kosten einer angemessenen Ersatzleistung zu tragen.

§ 7
Programmbeirat

 (1) Nach näherer Vereinbarung der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten kann
ein Programmbeirat gebildet werden, der den Programmdirektor berät.

 (2) Die Konferenz der Vorsitzenden der Rundfunk- und Verwaltungsräte der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten (Gremienvorsitzendenkonferenz) koordiniert die Gremienkontrol-
le der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten.

§ 8
Gegendarstellung

 (1) Soweit Gegendarstellungsansprüche zu Sendungen in Fernseh-Gemeinschaftsprogrammen, die al-
lein von den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten gestaltet werden, geltend
gemacht werden, ist die Sendung ausschließlich von derjenigen Landesrundfunkanstalt zu verantwor-
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ten, die die Sendung in das Gemeinschaftsprogramm eingebracht hat. Maßgeblich ist das für diese Lan-
desrundfunkanstalt geltende Gegendarstellungsrecht.

 (2) Eine gegen eine einbringende Landesrundfunkanstalt erwirkte Gegendarstellung ist von allen betei-
ligten Landesrundfunkanstalten in dem jeweiligen Fernseh-Gemeinschaftsprogramm zu verbreiten.

 (3) Wer eine Gegendarstellung gegen eine Sendung eines Fernseh-Gemeinschaftsprogramms der in der
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten geltend machen will, kann von jeder Landes-
rundfunkanstalt Auskunft verlangen, welche Landesrundfunkanstalt die Sendung in das Fernseh-Ge-
meinschaftsprogramm eingebracht hat. Die Auskunft ist unverzüglich zu erteilen.

§ 9
Kündigung

 Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der vertragsschließenden Länder
zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann
erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekün-
digt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären.
Die Kündigung eines Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, je-
doch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der
Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

Anlage

Protokollerklärungen

1. Protokollerklärungen des Dritten Staatsvertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge vom 26. August bis 11. September 1996:

• • Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern,
der Länder Berlin und Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Frei-
en und Hansestadt Hamburg, der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, des Saarlandes, des Freistaa-
tes Sachsen, der Länder Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und des Frei-
staates Thüringen zum Rundfunkstaatsvertrag sowie zum ARD-Staatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, der Län-
der Berlin und Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt
Hamburg, der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, des Saarlandes, des Freistaates Sachsen, der Länder Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein und des Freistaates Thüringen stimmen darin überein, dass die
regionalen Programme der ARD-Landesrundfunkanstalten (Dritte Programme) sowie die
Verpflichtung zur Ausstrahlung des ARD-Gemeinschaftsprogramms und des ZDF-Haupt-
programms beibehalten werden. Sie nehmen in Aussicht, eine Novellierung des ARD-
Staatsvertrags hinsichtlich Art und Umfang der Beteiligung der einzelnen Rundfunkan-
stalten bis spätestens Mitte 1999 vorzunehmen. Eine auf einzelne Anstalten bezogene
Veränderung der ARD-Struktur wird von den jeweils betroffenen Ländern mit dem Ziel
geprüft, innerhalb der am 1. Januar 1997 beginnenden Gebührenperiode konkrete Lösun-
gen anzustreben, die eine zügige Umsetzung ermöglichen. Die Ministerpräsidentenkonfe-
renz befasst sich bis spätestens Mitte 1999 mit den diesbezüglich bis dahin erreichten Er-
gebnissen.
 

• • Protokollerklärung der Freien Hansestadt Bremen und des Saarlandes zum
Rundfunkstaatsvertrag sowie zum ARD-Staatsvertrag:

Eine Beteiligung der Freien Hansestadt Bremen und des Saarlandes am Dritten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag und an der vorstehenden Protokollerklärung erfolgt mit der
Maßgabe, dass die Fortdauer von Radio Bremen und des Saarländischen Rundfunks als
eigenständige Landesrundfunkanstalten, verbunden mit der Beibehaltung der Einheits-
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gebühr sowie eines Finanzausgleichs unter sämtlichen ARD-Anstalten, auch für die Zeit
nach dem 31. Dezember 2000 gesichert ist.

Dabei verschließen sich die Freie Hansestadt Bremen und das Saarland nicht der Prüfung
der Strukturen von Radio Bremen und des Saarländischen Rundfunks im Hinblick auf eine
Verbesserung der bestehenden Strukturen, die verstärkte Nutzung von Synergieeffekten
innerhalb der ARD und durch weitere Kooperation zwischen ARD und ZDF.
 

 

2. • Protokollerklärungen des Vierten Staatsvertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge vom 16. Juli bis 31. August 1999:

Protokollerklärung des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des Saarlandes
und des Landes Sachsen-Anhalt zum Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des Saarlandes und des
Landes Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass in einem Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trag, über dessen wesentliche Inhalte eine Verständigung anlässlich der Sonder-Ministerpräsiden-
tenkonferenz im Herbst diesen Jahres zu Fragen der ARD-Strukturreform sowie der Werbung und
des Sponsoring im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erreicht werden sollte, eine Regelung gefun-
den wird, die eine funktionsgerechte Finanzausstattung sämtlicher bestehender Landesrundfunk-
anstalten auch über den 31. Dezember 2000 hinaus gewährleistet.

• Protokollerklärung des Landes Baden- Württemberg, des Freistaates Bayern, des
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, des Landes Hes-
sen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen weisen auf das Ergebnis der Medienklausurta-
gung der Regierungschefs der Länder vom 13./14. Oktober 1995 in Bad Neuenahr hin. Dort wur-
de einvernehmlich u.a. folgendes vereinbart: „Eine auf einzelne Anstalten bezogene Veränderung
der ARD-Struktur wird von den jeweils betroffenen Ländern mit dem Ziel geprüft, innerhalb der
oben definierten Gebührenperiode (d.h. 31. Dezember 2000) konkrete Lösungen anzustreben, die
eine zügige Umsetzung ermöglichen."

Die Regierungschefs des Landes Baden-Württemberg,des Freistaates Bayern, des Landes Hessen
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen bekräftigen, dass sie weiterhin an dieser Überein-
kunft festhalten. Sie weisen darauf hin, dass die in Bad Neuenahr ebenfalls vereinbarte Möglich-
keit der gesonderten Kündigung der Regelungen über den Finanzausgleich durch den Abschluss
des Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrags unberührt bleibt. Die Entscheidung über eine Kün-
digung wird im Hinblick auf die einzuhaltende Kündigungsfrist unter Berücksichtigung des Stands
der Beratungen zu einem Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag getroffen.
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